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Ein familienpolitischer Quantensprung im Interesse der Kinder 

Das Kindschaftsrecht 2001 
 
Nach intensiven Beratungen, insbe-
sondere nach einem mehrstündigen 
Hearing von Experten, wurde am    
22. November 2000 das Kindschafts-
recht beschlossen. 
 
Wie das Experten-Hearing ergab, ist 
eine günstige Entwicklung von Kin-
dern wesentlich vom Kontakt zu bei-
den Elternteilen abhängig. Manche 
Experten knüpften an die nunmehr 
beschlossenen Regelungen die Hoff-
nung, dass weniger Väter die Kinder 
im Stich lassen und dass es in den 
Kontakten zwischen den Kindern und 
Vätern zu weniger Konflikten kommt. 
 
Ein deutscher Familienrichter – in Deutschland 
besteht ein der österreichischen Regelung ver-
gleichbares Modell einer gemeinsamen Obsor-
ge seit mehr als zwei Jahren – hat mit dem 
System der gemeinsamen Obsorge positive 
Veränderungen gegenüber der früheren Reg-
lung festgestellt. Er hat insbesondere auch die 
Definition des Besuchsrechts als Recht des 
Kindes begrüßt, weil dadurch beim nicht-
erziehenden Elternteil eine moralische Ver-
pflichtung zur Aufrechterhaltung des Kontak-
tes ausgelöst wird. 
 
Die Grundsätze des neuen 
Kindschaftsrechts – kurz 

gefasst 
 
Grundsätzlich soll durch die Neuregelungen 
die Stellung des Kindes gestärkt werden. Dies 
kommt auch semantisch dadurch zum Aus-
druck, dass etwa 

- das Besuchsrecht als Recht des Kin-
des formuliert wird; 

- von der Betrauung der Eltern mit der 
Obsorge gesprochen wird und nicht 
davon, wem die „Obsorge zu-
kommt“; 

- Minderjährige ab dem 14. Lebens-
jahr in Verfahren über Pflege und 
Erziehung oder über das Recht auf 
persönlichen Verkehr selbständig 
vor Gericht handeln können (§ 182a 
AußStrG); 

- die Verpflichtung zur Befragung 
auch jüngerer Minderjährigen aus-
geweitet wird (§ 182 b AußStrG), 
oder 

- die Rechte des Kindes bei medizini-
schen Behandlungen gestärkt wer-
den. 

Wie schon nach den bisher geltenden Rege-
lungen steht das Wohl des Kindes im Mittel-
punkt allfälliger gerichtlicher Anordnungen. 
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Wie schon bisher enthält das Kindschaftsrecht 
in §176 Abs. 1 ABGB die „Popularklage“, d.h. 
dass das Gericht im Falle einer Gefährdung des 
Kindeswohls von jedermann angerufen werden 
kann. Parteienstellung kommt aber auch in sol-
chen Verfahren nur dem minderjährigen Kind, 
seinen Eltern und Pflegeeltern oder den nächs-
ten Verwandten zu. 
 
Der wesentliche Inhalt des  
neuen Kindschaftsrechts 
 
Herabsetzung des Volljährig-
keitsalters auf das vollendete 
18. Lebensjahr 
 
Während bisher die volle Handlungsfähigkeit 
erst mit Vollendung des 19. Lebensjahres ge-
geben war, wird diese Grenze nun – im euro-
päischen Gleichklang bzw. auch zur Anglei-
chung an das Wahlalter - auf das 18. Lebens-
jahr herabgesetzt. 
 
Gemeinsame Obsorge der ge-
schiedenen Eltern 
 
Nach der neuen Regelung soll die Obsorge 
beider Elternteile auch nach einer Scheidung 
fortbestehen. Damit folgt der Entwurf – mit 
Unterschieden – weitgehend der in der BRD 
bestehenden Regelung.  
 
Voraussetzung der - neuen - gemeinsamen Ob-
sorge geschiedener Eltern ist, dass sich die El-
tern darüber einigen, bei welchem von beiden 
sich das Kind hauptsächlich aufhält. 
 
Das Gesetz sieht aber auch eine „Mischvarian-
te“ vor, wonach die Eltern dem Gericht auch 
andere Vereinbarungen vorlegen können, wo-
nach entweder ein Elternteil allein mit der Ob-
sorge betraut sein oder nur in bestimmten Be-
reichen an der Obsorge teilhaben soll. 

 
Kommt eine Regelung über den hauptsächli-
chen Aufenthalt des Kindes nicht zustande o-
der entspricht eine getroffene Vereinbarung 
der geschiedenen Eltern nicht dem Kindes-
wohl, hat das Gericht die Entscheidung zu tref-
fen, wem von den beiden Elternteilen die allei-
nige Obsorge zukommt. Dies trifft auch dann 
zu, wenn ein Elternteil von Haus aus den An-
trag stellt, ihn mit der alleinigen Obsorge zu 
betrauen. 
 
Kommt es erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 
Schwierigkeiten und stellt ein Elternteil den 
Antrag, ihn allein mit der Obsorge zu betrauen, 
so soll zunächst eine gütliche Einigung – in 
Form einer Mediation – versucht werden. 
Kommt es dennoch zu keiner gütlichen Eini-
gung und damit zu einer Fortsetzung der ge-
meinsamen Obsorge, hat das Gericht die Ent-
scheidung zu treffen, welchem der beiden El-
ternteile die Obsorge zukommen soll. Hiebei 
soll ebenfalls das Kindeswohl im Mittelpunkt 
der Überlegungen stehen. 
 
Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 
wurde immer wieder eingewendet, dass die 
gemeinsame Obsorge deshalb mit großen 
Schwierigkeiten verbunden sei, weil die Zu-
stimmung des nicht im Haushalt mit dem Kind 
wohnenden Elternteils nicht rasch genug ein-
geholt werden könne. Dies ist aber nach dem 
Gesetzestext auch nicht notwendig. Die Eltern 
sollen nämlich im Rahmen der gemeinsamen 
Obsorge die gleichen Rechte haben, wie wäh-
rend aufrechter Ehe. Demnach (§ 154 ABGB) 
ist die Zustimmung beider Elternteile nur in 
ganz beschränkten Angelegenheiten, nämlich  
- bei Änderung des Vor- oder des Familienna-
mens,  
- beim Eintritt in eine Kirche oder Religions-
gesellschaft oder dem Austritt aus einer sol-
chen,  



 
DVR: 0890405 Seite 3 

 - bei der Übergabe des Kindes in fremde Pfle-
ge, 
- beim Erwerb einer neuen Staatsangehörigkeit 
oder dem Verzicht auf eine solche, 
- bei der vorzeitigen Lösung eines Lehr-, Aus-
bildungs- oder Dienstvertrages und  
- bei der Anerkennung der Vaterschaft zu ei-
nem unehelichen Kind notwendig. 
 
In allen anderen Lebensfragen und Obsorgean-
gelegenheiten kann jeder Elternteil allein für 
das Kind Entscheidungen treffen. 
Die gemeinsame Obsorge wird aber für die 
Eltern unehelicher Kinder erweitert: 
Bisher war eine gemeinsame Obsorge nicht 
verheirateter Paare nur möglich, wenn das un-
eheliche Kind im gemeinsamen Wohnsitz der 
Kindeseltern wohnhaft war (§ 167 ABGB). In 
Hinkunft soll eine gemeinsame Obsorge un-
ehelicher Eltern auch dann möglich sein, wenn 
kein gemeinsamer Wohnsitz besteht. Voraus-
setzung hiefür ist die Vorlage einer entspre-
chenden Vereinbarung der beiden Elternteile, 
die durch das Gericht genehmigt werden muß. 
 
Besuchsrecht 
 
Zunächst ist zu betonen, dass das Besuchsrecht 
nach dem neuen Kindschaftsrecht auch als 
Recht des Kindes definiert ist. Die Ausgestal-
tung des Besuchsrechts soll in erster Linie im 
Einvernehmen festgelegt werden. Sind richter-
liche Entscheidungen notwendig, so sind die 
Richter angehalten, dieses Recht des Kindes 
auf persönlichen Kontakt auch durchzusetzen. 
In der Praxis ist es immer wieder zu Klagen 
gekommen, dass ein Besuchsrecht eines El-
ternteils durch den anderen Elternteil verhin-
dert wurde. Das Kindschaftsrechtsänderungs-
gesetz schafft hier die Möglichkeit der „Be-
suchsbegleitung“ (§ 185c AußStrG).  
 
Übt der Besuchsberechtigte sein Besuchsrecht 
nicht aus, so kann die Ausübung dieses Rech-
tes durch das Gericht eingeschränkt oder un-
tersagt werden. Andererseits soll aber auch die 

Behinderung des Besuchsrechts durch den mit 
der Obsorge betrauten Elternteil Konsequen-
zen haben:  Die Informationsrechte ( § 178 
ABGB) stehen dem nicht mit der Obsorge 
betrauten Elternteil in einem solchen Fall auch 
in minderwichtigen Angelegenheiten zu, so-
fern es sich nicht um Angelegenheiten des täg-
lichen Lebens handelt. 
 
Auch in diesem Bereich wird die Rechtsstel-
lung des über 14-jährigen Minderjährigen ge-
stärkt: lehnt er ein Besuchsrecht aus eigener 
Überzeugung ab, so soll der Richter auf die 
Bedeutung des persönlichen Verkehrs hinwei-
sen und versuchen, eine gütliche Einigung her-
beizuführen. Scheitert eine solche aber, so ist 
ein Verfahren, das auf die Durchsetzung des 
persönlichen Verkehrs gerichtet ist, abzubre-
chen. 
 
Medizinische Behandlung 
 
In diesem Bereich soll durch das Kindschafts-
rechtsänderungsgesetz die „Kinderrechtskon-
vention“ umgesetzt werden.  
Eine Einwilligung in eine medizinische Be-
handlung soll das einsichts- und urteilsfähige 
Kind nur selbst erteilen können. Diese Ein-
sichtsfähigkeit wird beim mündigen Minder-
jährigen, also bei Kindern, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, angenommen. Mangelt es 
an einer solchen Einsichts- und Urteilsfähig-
keit, ist die Zustimmung der Person einzuho-
len, die mit der Pflege und Erziehung betraut 
ist. 
 
Im Fall einer Behandlung, die gewöhnlich mit 
einer schweren oder nachhaltigen Beeinträch-
tigung der körperlichen Unversehrtheit oder 
der Persönlichkeit verbunden ist, ist in jedem 
Fall die Zustimmung der mit der Pflege und 
Erziehung betrauten Person erforderlich. 
Eine Sterilisation ist in jedem Fall ausge-
schlossen, selbst wenn Minderjähriger und Ob-
sorgeberechtigter dem zustimmen. 
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Von der medizinischen Zustimmungserklärung 
ist die zivilrechtliche Verpflichtungsfähigkeit 
zu trennen: eine teure kosmetische Operation 
wird aus diesem Grund nicht zustande kom-
men, weil das Kind nicht durch zivilrechtli-
chen Vertrag verpflichten kann, die Kosten 
einer solchen Operation zu übernehmen. 
 
Vaterschaftsvermutung und  
-anerkenntnis 
 
Durch das Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 
soll die Ehelichkeitsvermutung für Kinder, die 
nach der Scheidung geboren worden sind, ge-
ändert werden: solche Kinder sollen - auf 
Grund der Erfahrungen in den bisherigen Va-
terschaftsbestreitungsklagen - anders als bisher 
nicht mehr als ehelich gelten. 
 
Ferner soll auch im Fall „positiver Vater-
schaftskonflikte“ eine Vereinfachung herbeige-
führt werden. Wenn bereits eine Vaterschaft 
feststeht, so muß es im Fall eines Vaterschafts-
anerkenntnisses durch einen anderen Mann 
nicht unbedingt zu einem (teuren) Vater-
schaftsfeststellungsverfahren kommen, wenn 
die Mutter den Anerkennenden als Vater aner-
kennt und das Kind, vertreten durch den Ju-
gendwohlfahrtsträger, diesem Anerkenntnis 
zustimmt. Der Mann, der als Vater feststand, 
hat die Möglichkeit, gegen dieses Anerkennt-
nis Widerspruch zu erheben. 
 
Begleitmaßnahmen 
 
Evaluation 
 
Um die Auswirkungen des neuen Kindschafts-
rechts evaluieren zu können, wurde der Bun-
desminister für Justiz ersucht, dem Nationalrat 
bis Ende 2005 einen Bericht über die Auswir-
kungen der Neuregelungen des Kindschafts-
rechts, insbesondere was die Akzeptanz der 
Obsorge- und Besuchsrechtsregelungen, die 
Wirkungen auf das Kindeswohl und was die 

Form der Konfliktaustragung anlangt, vorzule-
gen. 
 
Mediation 
 
Ferner soll es auch im Bereich der Mediation, 
die nach diesem Gesetz eine besondere Rolle 
spielen soll, zu einer raschen Regelung kom-
men. In diesem Sinn wurde der Bundesminis-
ter für Justizdaher auch ersucht, dem National-
rat bis 31. Dezember 2001 einen Gesetzesvor-
schlag zuzuleiten, der unter Berücksichtigung 
bisheriger Erfahrungen die rechtlichen Voraus-
setzungen und den rechtlichen Rahmen für die 
Ausübung der Mediation regelt. 
 
Jugendgerichtsgesetz 
 
Die Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze 
macht nach Auffassung der ÖVP auch eine 
entsprechende Änderung im Bereich des Ju-
gendgerichtsgesetzes notwendig, da die zivil-
rechtliche und die strafrechtliche Verantwor-
tung nicht auseinander fallen sollen. 
 
Vor Beschlussfassung dieses Gesetzesentwur-
fes wird es noch zu einem Hearing in der straf-
rechtlichen Enquete-Kommission kommen. 
 
Für die ÖVP steht aber jedenfalls fest, dass es 
gleichzeitig mit der Verschiebung der Alters-
grenze Begleitmaßnahmen geben muss, um zu 
verhindern, dass es im Fall einer auf jugendli-
che Unbesonnenheit zurückzuführenden Straf-
tat zu unverhältnismäßigen Konsequenzen 
kommt. In diesem Zusammenhang ist aber 
auch zu betonen, dass durch die Diversion für 
Erwachsene bereits viele Fälle geregelt werden 
können und es daher keines eigenen „Heran-
wachsendenstrafrechts“ bedarf. 


